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§ 1 NÖ WAG Anschlußzwang
 NÖ WAG - NÖ Wasserleitungsanschlussgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Der Wasserbedarf in Gebäuden mit Aufenthaltsräumen ist im Versorgungsbereich (§ 8 Abs. 2 Z 1) eines

gemeinnützigen ö5entlichen Wasserversorgungsunternehmens nach Maßgabe der §§ 2 und 2a ausschließlich aus

dessen Wasserversorgungsanlage zu decken (Anschlußzwang).

(2) Ein Wasserversorgungsunternehmen ist gemeinnützig, wenn die Gebühren für die Benützung den Aufwand für die

Errichtung, die Erhaltung, den Betrieb und die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage nicht übersteigen. Zum

Aufwand zählen insbesondere die Abgaben, Abschreibungen, Betriebskosten, Darlehenskosten und Rücklagen.

(3) Ein Wasserversorgungsunternehmen ist ö5entlich, wenn der Anschluß innerhalb seines Versorgungsbereiches im

Rahmen seiner Leistungsfähigkeit jedem unter gleichen Bedingungen offensteht.

(4) Gemeinnützige ö5entliche Wasserversorgungsunternehmen werden im folgenden kurz

Wasserversorgungsunternehmen genannt.
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